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Haftungsausschluss- und Verzichtserklärung 

zur Anmietung eines E-MTB 

 

Vorschriften und Haftung 

Die Leihräder dürfen nicht genutzt werden: 
-von Personen unter 16 Jahren 
-für Fahrradtests und Radrennen 
-bei Wetter, durch welches Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist (z.B. starker Wind und Sturm) 
-von unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehenden Personen 
Der Kunde ist verpflichtet, der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu folgen. 
Es ist verboten, mit Ihrem Leihrad freihändig zu fahren. 
Es ist nicht erlaubt, Umbauarbeiten oder sonstige Eingriffe am Leihrad durchzuführen. 
Bei unberechtigter Nutzung ist der Vermieter berechtigt, die weitere Benutzung der Leihräder zu untersagen. 
 
Schäden und Haftung 

Beim Vorliegen einer Schadensmeldung wird der Kunde von dem Vermieter umgehend informiert. Für  
Schäden, die dem Kunden nicht innerhalb von 2 Werktagen (Sonn- und Feiertage werden nicht eingerechnet) 
von dem Vermieter mitgeteilt werden, haftet er nicht.   
 

Datenschutz 

Der Vermieter ist berechtigt, persönliche Daten des Kunden zu speichern und verpflichtet sich dazu, diese nur 
im Einklang mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu verwenden. Der Vermieter ist 
berechtigt, an Behörden in erforderlichem Umfang Informationen über den Kunden, insbesondere die  
Anschrift, weitezugeben, sollte die Behörde die Einleitung eines Ordnungswidrigkeit- oder Strafverfahrens 
nachweisen. 
 
 
        ______________________    Unterschrift Mieter / Datenschutz 

 
Unfall 

1. Bei einem Unfall, bei dem außer dem Nutzer noch fremde Sachen oder andere Personen beteiligt sind, ist 
der Kunde verpflichtet, unverzüglich die Polizei sowie den Vermieter zu verständigen. 
2. Missachtet der Kunde diese Mitteilungspflicht, so haftet er für die aus der Verletzung dieser Obliegenheit 
entstehenden Schäden des Vermieters. 

 
Haftung des Vermieters / Kundenhaftung 

Der Kunde nutzt die vom Vermieter bereitgestellten Leistungen auf eigenes Risiko. 
Schäden, die vom Kunden verursacht wurden, trägt der Kunde selbst. Haftpflichtschäden hat der Kunde 
eigenverantwortlich abzusichern. Regressansprüche des Vermieters gegenüber dem Kunden bleiben davon 
unberührt. Der Vermieter haftet nicht für Schäden an den mit dem vermieteten Fahrrad transportierter 
Gegenstände. Im Übrigen ist die Haftung des Vermieters ausgeschlossen. Bei Diebstahl eines vermieteten 
Fahrrades hat der Kunde unverzüglich den Vermieter sowie eine zuständige Polizeidienststelle zu informieren. 
Im Anschluss ist das polizeiliche Aktenzeichen an den Vermieter zu übermitteln.  
Der Mietpreis inkludiert eine obligatorische Vollkasko-Versicherung mit 500€ Selbstbehalt im Schadensfalle!  

 
Rückgabevorschriften 

Zur Rückgabe muss das Fahrrad an den vom Vermieter angegebenen Standort verriegelt werden oder an dem 
Ort wo es erworben wurde. Zur gleichen Zeit ist der Kunde verpflichtet, den Vermieter über die Beendigung 
des Ausleihvorgangs per Anruf oder per Internet in Kenntnis zu setzen. Wenn ein Fahrrad am angegebenen  
Ort nicht zu finden ist, fallen Servicegebühren an. 

 
Preise 

Die Berechnung der Leistungen erfolgt zum Beginn der Ausleihe mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisen. 
 

Zahlung/Zahlungsverzug 

Der Kunde ist verpflichtet, die Nutzungsgebühren in bar zu zahlen oder vorab per Überweisung/PayPal. 
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Abstellen und Parken 

Stellen Sie das E-Bike auffällig, d.h. gut sichtbar ab. 
Die Art und Weise des Abstellens/Parkens muss innerhalb des Rahmens der StVO erfolgen, d.h. dass durch die 
Leihräder die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt, andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder andere 
Fahrzeuge/Gegenstände nicht beschädigt werden. Das Leihrad darf insbesondere nicht geparkt oder abgestellt 
werden: 
a) an Straßenschilder und Verkehrsampeln, 
b) vor, auf und an Rettungswegen und Feuerwehrfahrtzonen, 
c) an Parkscheinautomaten oder Parkuhren, 
d) auf Gehwegen, wenn dadurch eine Durchgangsbreite von 1,50 Meter   
unterschritten wird, 
e) wenn dadurch die stationäre Werbung eines Dritten verdeckt wird, 
f) in Gebäuden, Hinterhöfen oder in Fahrzeugen. 
g) das Leihrad muss immer abgeschlossen werden, auch wenn es nur vorübergehend parkt. 

 
 
 
 

Ich versichere, die oben aufgeführten Hinweise gelesen und verstanden zu haben 

 

 
 

Name des Mieters 
 
 

Adresse des Mieters 
 
 

Personalausweis / ID-Nr. 
 
 
 

_____________________________ 
Datum, Unterschrift Mieter 

 
 
 
 
 
 

Folgendes wurde ausgehändigt: 

 

Anzahl e-Bike(s) ___      Schloss ___      Helm ___     Ladegerät ___      Pannen Set ___   

 

Fahrrad Nummer ___   ___  ___  ___  ___  ___  

 

 
  Miete vom   _______     bis   _______ 

 

 

 

 

 
Datum, NaturPur 


